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Erläuterungen: 
 
Im vergangenen Jahr hat der SSC Donaueschingen das Nutzungsrecht für den 
Kunstrasen im Haberfeld beantragt. Die Verwaltung wurde beauftragt, einen Nut-
zungsvertrag bezüglich der vertraglichen Überlassung an den SSC zu erarbeiten, 
welcher in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 25.07.2017 beschlossen 
und am 01.08.2017 mit dem SSC abgeschlossen wurde.  
 
Gemäß Nutzungsvertrag § 6.5 ist der SSC berechtigt, für die Fremdnutzung durch 
andere Vereine ein Nutzungsentgelt zu verlangen. Die Festlegung der Höhe des 
Nutzungsentgeltes erfolgt in Abstimmung mit der Stadt Donaueschingen. Bei Un-
stimmigkeiten bei der Entrichtung des Nutzungsentgeltes entscheidet die Stadt. Der 
SSC verpflichtet sich, städtischen Einrichtungen und Schulen die unentgeltliche Mit-
benutzung des Kunststoffrasenspielfeldes zu gestatten.  
 
Der SSC hat den Nutzungsvertrag für Fremdvermietung (Anlage) mit den geplanten 
Benutzungsentgelten einschließlich Stornogebühren der Verwaltung zur Verfügung 
gestellt: 
 
Sportvereine – Stadt Donaueschingen und Ortsteile 
 

 35,00 €/Stunde (ganzer Platz) 

 20,00 €/Stunde (halber Platz) nur nach Absprache 

 70,00 € Festbetrag für ein Fußballspiel 
 

Sportvereine außerhalb der Stadt Donaueschingen 
 

 52,50 €/Stunde (ganzer Platz) 

 30,00 €/Stunde (halber Platz) nur nach Absprache 

 105,00 € Festbetrag für ein Fußballspiel 
 

Abgerechnet wird die volle Stunde. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. 
Nicht enthalten sind Kosten für Umkleidekabinen, Duschen und aktuell Flutlicht, die 
von der Stadt Donaueschingen separat in Rechnung gestellt werden. 
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Ein Rücktritt von der gebuchten Kunstrasennutzung (Ausnahme: kurzfristige witte-
rungs-bedingte Absagen) hat mindestens 24 Stunden vor Beginn der Veranstaltung 
zu erfolgen. Andernfalls ist ein Betrag von 15,00 € zzgl. Mehrwertsteuer fällig.  
 
Mit dem FV Donaueschingen wurden seinerzeit folgende Beträge (einschließlich 
Mehrwertsteuer) für die Nutzung des Kunstrasenplatzes durch Donaueschinger Fuß-
ballvereine vereinbart (Sitzungsvorlage Nr. 80-025/10 vom 09.11.2010):  
 

 für das Training je angefangene Stunde  25,00 € ab 2013: 25,90 € 

 für ein Spiel je angefangene Stunde  50,00 € ab 2013: 51,80 € 
 

 Nicht ortsansässige Nutzer/Hobbyvereine  
je angefangene Nutzungsstunde   72,00 € ab 2013: 75,00 € 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Den Nutzungskosten für den Kunstrasenplatz des 

SSC Donaueschingen wird zugestimmt. 
 
 
 
 
Beratung: 
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